
Von: Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de
An: info@kh-planwerk.de
Betreff: Bauleitplanung Kalbach; F-Plan 52. Änderung B-Plan Verlegung der Landesstraße L3207; Beteiligung nach §

4 (1) BauGB; OFB-Stellungnahme
Datum: Donnerstag, 10. August 2023 16:39:05

Ihr Zeichen: kein Zeichen
Ihre Nachricht vom: 09.08.2023
Mein Gz.: RPKS - 26-88 h 21/16-2021/15
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zu der vorgelegten Planung nehme ich als Obere Forstbehörde wie folgt Stellung:
 
Die Planungsunterlagen verweisen bezüglich Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen an
mehreren Stellen auf den Umweltbericht. Dieser fehlt jedoch. Daher ist eine
abschließende Prüfung der Betroffenheit forstrechtlicher Belange nicht möglich.
 
Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458),
zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBl. S. 126)
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 

Christoph Klöckner

Dezernat
Forsten, Jagd

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 4162 
Fax: +49 (611) 327641961
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung

mailto:Christoph.Kloeckner@rpks.hessen.de
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Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 

KH PLANWERK GMBH  

Bahnhofstraße 6 

99084 Erfurt 

 

per Mail an: 

info@kh-planwerk.de 

Geschäftszeichen: RPKS - 31.2-200 d 631/26-2023/1 
Dokument-Nr.: 2023/1133589 
Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht: 09.08.2023 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
Bearbeiter/in: Frau Frick 
Durchwahl: (0561) 106-2811 
E-Mail: katharina.frick@rpks.hessen.de 

Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiter/in: Frau Wagner 
Durchwahl: (0561) 106-2819 
E-Mail: anna.wagner@rpks.hessen.de 

Fax: 0611 327640727 
Internet: www.rp-kassel.hessen.de 

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum: 11.09.2023 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach; Ortsteil Uttrichshausen 

Aufstellung des Bebauungsplans „Verlegung der Landesstraße L3207“ und 52. Än-

derung des Flächennutzungsplans 

hier: frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasser-

versorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Da der Ortsteil Uttrichshausen nach den vorliegenden Unterlagen durch die vorhandene 

Infrastruktur stark belastet ist, soll die Landesstraße L3207 aus dem Bereich der beste-

henden Wohnbebauung an den nördlichen Ortsrand verlegt werden, um die 

verkehrstechnische Situation zu verbessern. 

Mit der Aufstellung der o. a. Bauleitplanung sollen für das geplante Vorhaben und der 

damit verbundenen erforderlichen „Ausweisung einer neuen Straßenverkehrsfläche“ die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.  

Der in den vorliegenden Unterlagen (BP-Planzeichnung, Lagepläne 1 bis 3 zur Straßen-

verlegung von Hessen Mobil) dargestellte Geltungsbereich befindet sich zwar außerhalb 
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amtlich festgesetzter und geplanter Wasser- und Heilquellenschutzgebiete (vgl. folgende 

Abb. 1), jedoch teilweise innerhalb eines nach dem gültigen Regionalplan Nordhessen 

2009 ausgewiesenen „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ (vgl. BP-Begrün-

dung, S. 6). 

 
Abb. 1: Quelle: Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu mit Ergänzung- 

en vom Dez. 31.2) 

 

Die Beurteilung der o. a. Bauleitplanung hinsichtlich der Belange des allgemeinen Grund-

wasserschutzes im Sinne des § 5 WHG obliegt der Unteren Wasserbehörde beim 

Kreisausschuss des Landkreises Fulda. Die v. g. Zuständigkeitsregelung ergibt sich aus 

§ 65 Abs. 1 HWG. 

 

Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 HStrG i. V. m. § 74 Abs. 7 HVwVfG ist vor dem Bau neuer 

oder der Änderung bestehender Landes- und Kreisstraßen der Plan festzustellen oder zu 

genehmigen oder die Entscheidung zu treffen, dass Planfeststellung und Plangenehmi-

gung in Fällen von unwesentlicher Bedeutung entfallen.  

Daher erfolgt die Beurteilung der geplanten Straßenbaumaßnahme und die Formulierun-

gen grundwasserschutzbezogener Anforderungen im Rahmen des v. g. durchzu-

führenden Genehmigungsverfahrens.  
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Hinweis: 

Der bereits erarbeitete Umweltbericht wird erst im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB der Begründung als Anlage beigefügt (vgl. BP-Begründung, S. 13), daher 

ist eine Beurteilung bzgl. vorgesehener Ausgleichsmaßnahmen erst im folgenden Betei-

ligungsverfahren möglich. 

Bedingt durch die Lage des Geltungsbereiches in einem „Vorbehaltsgebiet für den 

Grundwasserschutz“ verweise ich auf das Kap. 5.3 des o. a. Regionalplans, wonach Ge-

fährdungen und Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Planungen und 

Maßnahmen vermieden werden sollen. In der Abwägung ist mit anderen Belangen eine 

besondere Sorgfalt walten zu lassen, um nachteilige Veränderungen der Eigenschaften 

oder Verunreinigungen des Grundwassers zu verhüten.  

Da gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB u. a. die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu 

berücksichtigen sind, wird der o. a. Bauleitplanung zugestimmt, wenn sich aus der Beur-

teilung der o. a. zuständigen Wasserbehörde keine grundwasserschutzrelevanten 

Ablehnungsgründe ergeben. Daher erscheint es zweckmäßig, mich gleichfalls über die 

wasserbehördliche Beurteilung des Landkreises Fulda in Kenntnis zu setzen. 

 
 
Altlasten, Bodenschutz 

Nachsorgender Bodenschutz: 

Nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachinformationssystem „Altflächen und 

Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) des Landes Hessen sind mir für den Planungsraum 

weder Altablagerungen oder Altstandorte im Sinne von § 2 BBodSchG noch Grundwas-

serschadensfälle (Gewässerverunreinigungen im Sinne von § 57 des HWG) bekannt. 

Bezüglich des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich somit keine Vorgaben oder 

Einschränkungen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz: 

In Bezug auf den nach § 1 HAltBodSchG geforderten Bodenschutz sind die vorliegenden 

Unterlagen nicht ausreichend um die geforderte Abwägung vorzunehmen. Hierfür ist eine 

Bodenfunktionsbewertung zur Abschätzung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

sowie die Herleitung entsprechender Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen im 

Umweltbericht mit aufzunehmen. Ich empfehle als Grundlage die „Arbeitshilfe zur Be-

rücksichtig von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach 

BauGB in Hessen“ (HMUKLV, 2011) zu verwenden. 
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Für die Bestandsaufnahme der Böden im Planungsgebiet sowie die Beurteilung der Be-

troffenheit (Auswirkungsprognose) kann auf die Daten des Bodenviewer Hessen 

zurückgegriffen werden. 

Grundlegend ist dem Umweltbericht im Zuge der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

eine bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung auf Grundlage der „Arbeitshilfe zur Er-

mittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-

Pfalz“ des HLNUG, Wiesbaden (Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 14) beizufügen. 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Erlass des HMUKLV vom 22. Mai 2018, 

AZ: III 8 – 089b 06.03 an alle hessischen Städte und Gemeinden, in dem auch ein Hin-

weis auf die Internetseite zum Herunterladen der Arbeitshilfe einschließlich einem 

zugehörigen Berechnungswerkzeug gegeben wird. 

Hinweise zu den textlichen Festsetzungen: 

- Die benannte DIN 18300 (Stand 2019) ist hinsichtlich des vorsorgenden Boden-

schutzes nicht zutreffend bzw. nicht zielführend, da sie primär in Zusammenhang 

mit der Ausschreibung/Vergabe von Erdarbeiten im Rahmen der VOB steht und 

im Geltungsbereich Oberbodenarbeiten sogar explizit ausschließt. 

- Seit dem 01.08.2023 ist die neue BBodSchV in Kraft getreten. Die Anforderungen 

an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in eine durchwurzelbare Bo-

denschicht werden somit nicht mehr in § 12 BBodSchV, sondern in § 6-7 

BBodSchV n.F. geregelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. K.Frick  

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es 

ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

Anhang 

Abkürzungs- und Fundstellenverzeichnis 

Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

BauGB Baugesetzbuch 03.11.2017  

(BGBl. I S. 3634) 

12.07.2023 

(BGBl. I Nr. 184) 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverän-

derungen und zur Sanierung von Altlasten 

(Bundes-Bodenschutzgesetz) 

17.03.1998 

(BGBl. I S. 502) 

25.02.2021  

(BGBl. I S. 306) 
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Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 12. Juli 1999 

(BGBl. I S. 1554) 

09.07.2021 

(BGBl. I S. 2598) 

HAltBodSchG Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung 

28.09.2007 

(GVBl. I S. 652) 

30.09.2021 

(GVBl. S. 602, 

ber. S. 701) 

HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010  

(GVBl. I S. 548) 

28.06.2023 

(GVBl. S. 473) 

 Regionalplan Nordhessen 2009  

(Karte „Südblatt“) 

15.03.2010 

(StAnz. Nr. 11) 

 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz) 

31.07.2009  

(BGBl. I S. 2585) 

03.07.2023 

(BGBl. I Nr. 176) 

 



Regierungspräsidium Kassel  
 
 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19    36251 Bad Hersfeld     Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

 

  

 
Regierungspräsidium Kassel  Postfach 1861 36228 Bad 
Hersfeld 

 

 

  
Per Mail 
Gemeindeverwaltung der 
Gemeinde Kalbach 
Hauptstraße 12 

36148 Kalbach 

Geschäftszeichen RPKS - 33.2-61 d 02 05/14-2019/20 
 Dokument-Nr.  
Bearbeiter/in Herr Bilz 
Durchwahl 0561 106-2881 
Fax 0611 327 640 942 
E-Mail Wolfgang.Bilz@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht 09.08.2023 
  
 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
 
Datum  15.09.2023 

   

   

 
Stellungnahme zur Bauleitplanung im Rahmen der Beteiligung der TÖB nach BauGB; 
hier: Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Planung: Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“ sowie 

52. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Gemarkung Uttrichshausen, Flur 3 + 4 

Gemeinde: Kalbach 

Kreis: Fulda 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen bestehen aus Sicht des von mir zu 

beurteilenden gewerblichen Immissionsschutzes gegen die o. g. Planungen keine 

grundsätzlichen Bedenken. 

In Bezug auf die in den Begründungen zu den Plänen ausgeführten 

Untersuchungsergebnissen und Maßnahmen des verkehrsrechtlichen Lärmschutzes 

i. V. m. der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) kann eine abschließende 

Bewertung und Aussage nicht getroffen werden, da mir die schalltechnische Berechnung 

von Hessen Mobil zu dem Vorhaben nicht vorgelegen hat. 

  

___ 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Bilz 

 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

___ 
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Gemeindevorstand der 
Gemeinde Kalbach 
Hauptstraße 12 
 
36148 Kalbach 

Geschäftszeichen 21/2L – 93d 30/09 a+b – 21587/88 
Dokument-Nr.  
Bearbeiter/in  Frau Köpplin 
Durchwahl 0561 106 - 4367 
Fax 0611 32764 1642 
E-Mail angelika.koepplin@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Planungsbüro KH Planwerk 
Ihre Nachricht 09.08.2023 

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 05.09.2023 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach, Ott Uttrichshausen 

52. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Verlegung der Landesstraße L3207“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange gem. BauGB  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll die Verlegung der L3207 planungsrechtlich ge-

sichert werden. Der Geltungsbereich der Planung ist im Regionalplan Nordhessen 2009 

(RPN) teilweise als Vorranggebiet Siedlung Bestand und Vorbehaltsgebiet für Landwirt-

schaft festgelegt. In Teilen werden die Festlegungen von einem Vorbehaltsgebiet für 

den Grundwasserschutz überlagert.  

Es handelt sich hier um Flächen von besonderer Bedeutung für das Grundwasser. Dies 

sind Bereiche, die aufgrund der geologisch-hydrogeologischen Situation durch anthro-

pogene Verschmutzungen besonders gefährdet und somit als besonders 

schutzbedürftig eingestuft sind. Dabei handelt es sich um Gebiete mit hoher Verschmut-

zungsempfindlichkeit des Grundwassers und/oder einer hohen 

Grundwasserergiebigkeit. Die kleinflächige Betroffenheit des Vorbehaltsgebietes für den 

Grundwasserschutz löst keine weitergehenden Regelungen durch die Regionalplanung 

aus. Allerdings sind die Belange des Grundwasserschutzes im Zuge der Bauleitplanung 

mit den entsprechenden Fachbehörden abzustimmen und in die Abwägung mit anderen 

Belangen mit besonderem Gewicht einzustellen. 

Zusätzlich ist die L 3207 ist im RPN als „Sonstige regional bedeutsame Straße“ festge-

legt. Obwohl die ermittelte Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt (OD) vergleichsweise 

moderat ist, rechtfertigen die zahlreichen aufgezeigten Vorteile der Trassenverlegung, 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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etwa hinsichtlich der Verbesserung der städtebaulichen Situation und der Verkehrssi-

cherheit, sowie die verbleibenden Defizite und bestehenden Hindernisse bei einer 

grundhaften Erneuerung der bestehenden OD, die gewählte und zudem relativ kurze 

und konfliktarme Neubauvariante und die damit verbundene Flächeninanspruchnahme. 

Mit den beabsichtigten Verbesserungen an der Straßenverkehrsinfrastruktur steht die 

Maßnahme zudem im Einklang mit den Grundsätzen 1 und 2 sowie dem Ziel 1 zum 

Straßenverkehr im RPN. Ihr kann daher aus regionalplanerischer Sicht zugestimmt wer-

den. 

Der geäußerten Einschätzung, dass die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 

nicht erforderlich ist, da es sich bei der Verlegung der L 3207 aus der OD Uttrichshau-

sen um einen weitgehend ortsnahen und vergleichsweise kurzen Neubauabschnitt 

zwischen bestehenden Trassen handelt, ist zuzustimmen. 

Die Maßnahme wird mit ihrem Trassenverlauf im Zuge der Fortschreibung des Regio-

nalplans Nordhessen vorläufig für eine Darstellung als sonstige regional bedeutsame 

Straße Planung vorgesehen, sowie in die Kategorie I (hohe Dringlichkeit) der Liste 

raumbedeutsamer Straßenbauprojekte aufgenommen. Sollte bis zur Veröffentlichung 

des ersten Regionalplanentwurfs bereits Baurecht bestehen, kann auch eine Darstel-

lung als sonstige regional bedeutsame Straße Bestand in Frage kommen. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidung nach anderen Rechtsvorschriften.  

 

Im Auftrag 

 

gez. Köpplin 
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Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach, Ott Uttrichshausen 

52. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Verlegung der Landesstraße L3207“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange gem. BauGB  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll die Verlegung der L3207 planungsrechtlich ge-

sichert werden. Der Geltungsbereich der Planung ist im Regionalplan Nordhessen 2009 

(RPN) teilweise als Vorranggebiet Siedlung Bestand und Vorbehaltsgebiet für Landwirt-

schaft festgelegt. In Teilen werden die Festlegungen von einem Vorbehaltsgebiet für 

den Grundwasserschutz überlagert.  

Es handelt sich hier um Flächen von besonderer Bedeutung für das Grundwasser. Dies 

sind Bereiche, die aufgrund der geologisch-hydrogeologischen Situation durch anthro-

pogene Verschmutzungen besonders gefährdet und somit als besonders 

schutzbedürftig eingestuft sind. Dabei handelt es sich um Gebiete mit hoher Verschmut-

zungsempfindlichkeit des Grundwassers und/oder einer hohen 

Grundwasserergiebigkeit. Die kleinflächige Betroffenheit des Vorbehaltsgebietes für den 

Grundwasserschutz löst keine weitergehenden Regelungen durch die Regionalplanung 

aus. Allerdings sind die Belange des Grundwasserschutzes im Zuge der Bauleitplanung 

mit den entsprechenden Fachbehörden abzustimmen und in die Abwägung mit anderen 

Belangen mit besonderem Gewicht einzustellen. 

Zusätzlich ist die L 3207 ist im RPN als „Sonstige regional bedeutsame Straße“ festge-

legt. Obwohl die ermittelte Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt (OD) vergleichsweise 

moderat ist, rechtfertigen die zahlreichen aufgezeigten Vorteile der Trassenverlegung, 
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etwa hinsichtlich der Verbesserung der städtebaulichen Situation und der Verkehrssi-

cherheit, sowie die verbleibenden Defizite und bestehenden Hindernisse bei einer 

grundhaften Erneuerung der bestehenden OD, die gewählte und zudem relativ kurze 

und konfliktarme Neubauvariante und die damit verbundene Flächeninanspruchnahme. 

Mit den beabsichtigten Verbesserungen an der Straßenverkehrsinfrastruktur steht die 

Maßnahme zudem im Einklang mit den Grundsätzen 1 und 2 sowie dem Ziel 1 zum 

Straßenverkehr im RPN. Ihr kann daher aus regionalplanerischer Sicht zugestimmt wer-

den. 

Der geäußerten Einschätzung, dass die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 

nicht erforderlich ist, da es sich bei der Verlegung der L 3207 aus der OD Uttrichshau-

sen um einen weitgehend ortsnahen und vergleichsweise kurzen Neubauabschnitt 

zwischen bestehenden Trassen handelt, ist zuzustimmen. 

Die Maßnahme wird mit ihrem Trassenverlauf im Zuge der Fortschreibung des Regio-

nalplans Nordhessen vorläufig für eine Darstellung als sonstige regional bedeutsame 

Straße Planung vorgesehen, sowie in die Kategorie I (hohe Dringlichkeit) der Liste 

raumbedeutsamer Straßenbauprojekte aufgenommen. Sollte bis zur Veröffentlichung 

des ersten Regionalplanentwurfs bereits Baurecht bestehen, kann auch eine Darstel-

lung als sonstige regional bedeutsame Straße Bestand in Frage kommen. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidung nach anderen Rechtsvorschriften.  

 

Im Auftrag 

 

gez. Köpplin 







Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

 

(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 
 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. 
Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein 
sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu 
begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 
nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 
 

Gemeinde Kalbach, Ortsteil Uttrichshausen 
 
Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 
Bezeichnung des Bauleitplans 

 

52. Änderung des Flächennutzungsplans 

Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“ OT Uttrichshausen 

 
 
Frist für die Stellungnahme: 15.09.2023 (§ 4 BauGB) 
 
 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
Absender: Hessen Mobil     Datum: 15.09.2023 
  Straßen- und Verkehrsmanagement  Tel.:  05651/929-592 
  Kurt-Holzapfel-Straße 37   Fax:  05651/929-511 
  37269 Eschwege    Bearbeiterin:   Frau Barta 
      Az.: 34c 1/2 –2023-034460/034461 – BV11.3 Ba 
 
 
 
1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
 die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in der Abwägung
 nicht überwunden werden können. 
 

Die Planung für die Verlegung der Landestraße L 3207 erfolgte durch Hessen Mobil, 
Sachgebiet Bau und Planung Kreisstraßen Fulda. 
Während der Planungsphase erfolgten bereits Abstimmungen zwischen Hessen Mobil, 
der Gemeinde Kalbach und den TöB´s. 
Gegen die 52. Änderung des FNP und Aufstellung des B-Plans bestehen keine 
Bedenken. 

 
 
 
 
2. Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) 
 a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren 
  können, mit Angabe des Sachstands 
 

keine Betroffenheit 
 
 
 
 



 
 b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
  Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenen- 
  falls Rechtsgrundlage 
 

 Aus verkehrlicher Sicht gibt es folgende Anmerkung: Der Fahrbahnteiler im 
Zuge der zukünftigen L 3430 sollte planerisch als Querungshilfe dargestellt 
werden. 

 

 Im Zuge des Bauentwurfs ist ein Beschilderungs- und Markierungsplan zu 
erstellen und der zuständigen Verkehrsbehörde der Gemeinde Kalbach zur 
verkehrsbehördlichen Abstimmung vorzulegen. 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass über den Neubau der L 3430 sowie über die 
abzustufende Ortsdurchfahrt ein eigenständiges Widmungs- und 
Umstufungsverfahren seitens Hessen Mobil durchgeführt wird. 
Das Widmungs- und Umstufungsverfahren wird seitens Hessen Mobil unter 
Beteiligung der Gemeinde durchgeführt, sobald der Bebauungsplan 
rechtskräftig ist. 

 
 
 
 
 

Im Auftrag 
 
 



Von: Alea.Liebert@hvbg.hessen.de
An: info@kh-planwerk.de
Cc: Kai.Witte@hvbg.hessen.de
Betreff: Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach, frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. §4 (1) BauGB
Datum: Dienstag, 15. August 2023 15:10:11
Anlagen: image001.png

Amt für Bodenmanagement Fulda
Gz.: 22-FD-02-06-03-02-B-1026#006
 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach, Gemarkung Uttrichshausen
Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“
52. Änderung des Flächennutzungsplans
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
es ergeht unter Bezugnahme auf die Richtlinien über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
bei städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch (StAnz. 1998, S. 2326 ff) folgende
Stellungnahme:
 
1) Einwendungen:
Einwendungen sind nicht erkennbar.
 
2a) eigene Planungen:
Eigene Planungen existieren für das Plangebiet nicht.
 
2b) fachliche Informationen:
Auf § 1 (Planunterlagen) der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I, 1991, S. 58)
wird hingewiesen; eine aktuelle örtliche Überprüfung des Liegenschaftskatasters ist nicht erfolgt.
Ein Erfordernis zur Einleitung einer Flurbereinigung oder einer anderen Maßnahme zur Verbesserung
der Agrarstruktur ist nicht erkennbar; insoweit erfolgt die gemäß § 187 Absatz 3 Baugesetzbuch
(neugefasst durch Bekanntmachung vom 03.11.2017, BGBl. I, S. 3634) gebotene Beteiligung der
Oberen Flurbereinigungsbehörde nicht.
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Alea Liebert 
Amt für Bodenmanagement Fulda 
Städt. und ländl. Bodenmanagement 
Washingtonallee 1 
36041 Fulda

     

 
Telefon : +49 (611) 535 1254 
Fax       : +49 (611) 327605203 
E-Mail   : alea.liebert@hvbg.hessen.de   
Internet : https://hvbg.hessen.de
 

 

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter
https://hvbg.hessen.de/datenschutz

mailto:Alea.Liebert@hvbg.hessen.de
mailto:info@kh-planwerk.de
mailto:Kai.Witte@hvbg.hessen.de
https://hvbg.hessen.de/
https://hvbg.hessen.de/datenschutz



Von: info@kh-planwerk.de
An: "michael lederle"
Betreff: AW: Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“ im OT Uttrichshausen
Datum: Freitag, 18. August 2023 07:12:00

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
aktuell befinden wir uns in der frühzeitigen Behörden-/TÖB-Beteiligung des o.g.
Bauleitplanverfahrens. Die in diesem Zuge eingegangen umweltrelevanten Stellungnahmen
werden bei der Bearbeitung des Umweltberichtes berücksichtigt. Der Umweltbericht befindet
sich daher noch in Bearbeitung und wird im Zuge der formellen Behörden- und TÖB-Beteiligung
den Unterlagen beigefügt.
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Tina Knopf
  
KH PLANWERK GmbH
Büro Thüringen: Bahnhofstraße 6, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 219 28 88-11; Fax: 0361 219 28 88-25
Mobil: 0178 28 44 333
Büro Hessen: Bergstraße 7, 36100 Petersberg
Tel.: 0661 92 804-16; Fax: 0661 92 804-25
 
Sitz der Gesellschaft: Fulda, Amtsgericht Fulda HRB 6253
Steuernr.: 018 237 01522 (FA Fulda)
Geschäftsführer:  Dipl.-Ing. Tina Knopf, Dipl.-Ing. Karl Herrmann
 
Verpassen Sie nicht die neuesten Updates von KH PLANWERK auf Instagram und LinkedIn!
 
Folgen Sie uns auf: Instagram 
Besuchen Sie uns auf: LinkedIn
 

Von: michael lederle <mich.lederle@web.de> 
Gesendet: Donnerstag, 17. August 2023 08:26
An: info@kh-planwerk.de
Betreff: Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“ im OT Uttrichshausen
 

Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach:
Hier: Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“ im OT
Uttrichshausen
52. Änderung Flächennutzungsplan der Gemeinde Kalbach im OT
Uttrichshausen

mailto:info@kh-planwerk.de
mailto:mich.lederle@web.de
https://www.instagram.com/kh_planwerk/
https://www.linkedin.com/company/kh-planwerk-gmbh/


Sehr geehrte Damen und Herren,

zu obigem Verfahren wird auf den Umweltbericht verwiesen. Wo kann dieser
eingesehen werden?

Freundliche Grüße

Michael Lederle
c/o HGON
Saalestr. 17
36043 Fulda





Regierungspräsidium Kassel  
 
 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19    36251 Bad Hersfeld     Vermittlung 06621 406-6. 
Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

 

  

 
  

 Per Email 
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Kalbach 
Hauptstr. 12 
36148 Kalbach-Mittelkalbach 
 

Geschäftszeichen RPKS -31.4-61 d 01/20-2018/17 
 Dokument-Nr. 2023/1144054 
Bearbeiter/in Frau Langer 
Durchwahl (0561) 106-2836 
Fax 0611 327641530 
E-Mail martina.langer@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht  
 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
 
Datum  14.08.2023 

   

Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach; 
hier: Stellungnahme zum Bebauungsplanes „Verlegung der Landesstraße L3207“ 

und zur 52. Änderung des Flächennutzungsplanes im Ortsteil Uttrichshausen 
 

Schreiben des Büros KH Planwerk vom 09.08.2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung: 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Im Geltungsbereich des Vorhabens befinden sich keine Oberflächengewässer noch liegt 
es im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Demzufolge bestehen aus Sicht 
der von mir zu vertretenden Belange hinsichtlich oberirdischer Gewässer und zum 
Hochwasserschutz keine Bedenken gegen die Bauleitplanung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. (Langer) 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig.

___ 

___ 



Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel  Postfach 1861  36228 Bad Hersfeld 

 
Gemeindevorstand der  
Gemeinde Kalbach    
Hauptstraße 12 
36148 Kalbach 

 

Geschäftszeichen RPKS - 34-61 d 01/78-2020/14 
 RPKS - 34-61 d 02/78-2020/8 
Dokument-Nr. 2023/1216036 
Bearbeiterin Iris Schmidt 
Durchwahl 0561 106-2915 
Fax 0611 327640708 
E-Mail Iris.Schmidt@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 29.08.2023 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Kalbach, OT Uttrichshausen 

Bebauungsplan „Verlegung der Landesstraße L3207“ sowie 

52. Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 

BauGB 

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 

stehen dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-

gegen. 

Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Schmidt 

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

http://www.rp-kassel.hessen.de/


Von: Wehner, Matthias
An: info@kh-planwerk.de
Cc: Krack, Andrea; Stehling, Andreas
Betreff: WG: Rückmeldung Verlegung der Landstraße L3207
Datum: Freitag, 25. August 2023 10:16:36
Anlagen: image001.png

Verlegung der Landstraße L3207 im OT Uttrichshausen.pdf

 
 

Betreff: Rückmeldung Verlegung der Landstraße L3207
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
betr. den Vorgang
Bebauungsplan „Verlegung der Landstraße L3207“ im OT Uttrichshausen
52. Änderung Flächennutzungsplan der Gemeinde Kalbach im OT Uttrichshausen
 
K+S Minerals and Agriculture GmbH (Standort Neuhof) ist von dem Vorhaben nicht betroffen.
 
Mit freundlichem Glückauf
 
Matthias Wehner
Assistent der Werkleitung
 
K+S Minerals and Agriculture GmbH, .Werk Neuhof-Ellers, Am Kaliwerk 6, 36119 Neuhof
Telefon: +49 6655-81-1002
matthias.wehner@k-plus-s.com
 
Website   LinkedIn   Xing   YouTube
 
K+S Minerals and Agriculture GmbH Deutsche Bank AG (EUR), BIC: DEUTDEFF520 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Andreas Kreimeyer
Bertha-von-Suttner-Straße 7 IBAN: DE84 5207 0012 0025 1520 00 Geschäftsführung: Dr. Burkhard Lohr (Vors.),
34131 Kassel Commerzbank AG (USD), BIC: DRESDEFF520 Dr. Christian H. Meyer, Dr. Carin-Martina Tröltzsch

+49 561 9301-0 IBAN: DE85 5208 0080 0350 6320 00 Sitz der Gesellschaft: Kassel
www.kpluss.com USt-IdNr.: DE217311877 Registergericht: Kassel (HRB 7452)

Ein Unternehmen der K+S

 
 
 

mailto:Matthias.Wehner@k-plus-s.com
mailto:info@kh-planwerk.de
mailto:Andrea.Krack@k-plus-s.com
mailto:Andreas.Stehling@k-plus-s.com
mailto:matthias.wehner@k-plus-s.com
http://www.kpluss.com/
https://www.linkedin.com/company/k-s-group
https://www.xing.com/company/ks-gruppe
https://www.youtube.com/user/kplussag
http://www.kpluss.com/







